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Die Entscheidung | La décision

Zusammenfassung Die Rohbilder von Personen sowie 
 Abbildungen, bei denen nach der automatischen Bearbei
tung das Erkennen der Person möglich ist, sind als Perso
nendaten zu qualifizieren. Dies gilt auch für Fahrzeugkenn
zeichen und Abbildungen von Häusern, Gärten und Höfen. 
Das Vorgehen von Google mit Street View, Strassenzüge in 
der Schweiz abzufahren und fotografisch aufzunehmen, be
trifft das Recht am eigenen Bild. Die betroffenen Personen 
sind erkennbar im Sinne des Datenschutzgesetzes. Auch 
wenn sie auf den Bildern nur zufällig als sog. «Beiwerk» 
oder «Staffage» erscheinen, kann ihr Recht am eigenen Bild 
verletzt sein. Eine abgebildete Person kann ohne Rechtfer
tigung durch ein Informationsinteresse des Publikums ins 
Zentrum des Bildes gerückt oder mittels der Zoomfunktion 
derart vergrössert werden, dass sie nicht mehr als unter
geordneter Teil eines belebten Strassenbildes erscheint. 
Eine solche Darstellung von Personen schliesst eine recht
liche Behandlung als blosses «Beiwerk» aus, auch wenn die 
Individualisierung einzelner Personen nicht beabsichtigt 
wird. Eine kleine Fehlerquote (ca. 1 %) kann bei der auto
matischen Anonymisierung von aufgenommenen Bildern 
hingenommen werden, wenn gewisse Bedingungen erfüllt 
sind. Google muss mit allen zur Verfügung stehenden tech
nischen Mitteln eine vollständige Anonymisierung anstre
ben. Zudem ist im Bereich von sensiblen Einrichtungen eine 
umfassende Anonymisierung zu gewährleisten, die neben 
dem Gesicht alle weiteren identifizierenden Merkmale be
trifft. Ebenso hat Google  sicher zustellen, dass keine Abbil
dungen aus dem Privatbereich publiziert werden. Schliess
lich muss auf Anzeige von Betroffenen hin eine manuell 
hinreichende Anonymisierung vorgenommen werden.

Résumé Les images brutes d’individus, ainsi que les re
présentations pour lesquelles la reconnaissance d’une per
sonne est possible après un traitement automatique, doivent 
être qualifiées de données personnelles. Cela vaut aussi 
pour les plaques de véhicules et les représentations de mai
sons, jardins et cours. Le procédé Google Street View, qui 
permet de prendre des photos de rues en Suisse et de les 
transposer numériquement, concerne le droit de l’individu 
à sa propre image. Des personnes peuvent être reconnais
sables au sens de la Loi sur la protection des données. Même 
si elles apparaissent seulement par hasard sur les images, 
par exemple de manière accessoire ou accidentelle, leur 
droit à l’image peut être violé. Une personne dont l’image 
a été reproduite peut se retrouver au centre de l’image ou 
voir sa taille augmentée par un zoom au point qu’elle n’ap
paraît plus comme une partie subordonnée d’une image de 
rue, sans que cela soit justifié par un intérêt d’information 
du public. Une telle représentation des personnes exclut 
un traitement légal en tant que simple «accessoire», même 
si l’individualisation n’est pas intentionnelle. Si certaines 

conditions sont remplies, un petit quota d’erreur (environ 
1 %) pour le floutage automatique des prises de vue peut être 
accepté. Avec tous les moyens techniques à sa disposition, 
Google doit tendre à une anonymisation complète. En outre, 
une anonymisation complète des autres signes distinctifs 
permettant d’identifier le visage doit être effectuée avant la 
publication sur internet. Dans le même temps, Google doit 
assurer qu’aucune représentation du domaine privé ne soit 
publiée. Enfin, une anonymisation manuellement suffisante 
doit être entreprise sur demande des victimes.
 

Stichworte Bearbeitung von Personendaten; Erkennbar
keitsgrundsatz; informationelle Selbstbestimmung; Interes
senabwägung; Recht am eigenen Bild; Rechtmässigkeits
grundsatz; Rechtfertigungsgründe; Territorialitätsprinzip; 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz;   Zweckmässigkeitsgrund
satz
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Sachverhalt (Zusammenfassung)

Mit dem Internetdienst «Google Street View» lassen sich 
virtuelle Rundgänge durch Strassen und Plätze unternehmen. 
In der Schweiz wird dieser Dienst seit August 2009 angeboten, 
die Aufnahme der Strassenbilder mit speziell dafür ausgestat
teten Fahrzeugen erfolgte im März 2009. Obwohl auf den Bil
dern die Gesichter der aufgenommenen Personen und die Kenn
zeichen von Fahrzeugen automatisch verwischt werden, fühlten 
sich mehrere Personen in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt 
und wandten sich deshalb an den EDÖB. Dieser hielt die Ver
wischung der Bilder mittels einer Anonymisierungssoftware 
für ungenügend, da damit lediglich ein Teil der Gesichter und 
Kennzeichen verwischt wurde. Da seine am 11. September 2009 
erlassene Empfehlung von Google Inc. und Google Switzerland 
GmbH abgelehnt wurde, erhob er Klage beim Bundesver
waltungsgericht. Der EDÖB verlangte darin, dass eine Veröf
fentlichung der Bilder in «Google Street View» nur dann erfol
gen dürfe, wenn Gesichter und Autokennzeichen vollständig 
unkenntlich gemacht worden sind. Zudem müsse die Anony
mität von Personen im Bereich von sensiblen Einrichtungen 
(Frauenhäuser, Altersheime, Gefängnisse etc.) gewährleistet 
sein, und der Privatbereich (umfriedete Höfe, Gärten usw.) 
dürfe nicht aufgenommen werden. Das Bundesverwaltungs
gericht hiess die Klage mit Urteil vom 30. März 2011 teilweise 
gut. Die Datenverarbeitung durch Google verstosse gegen die 
Bearbeitungsgrundsätze des DSG und lasse sich nicht durch 
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ler). Das DSG enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu 
seinem räumlichen Geltungsbereich. Als öffentlichrechtliche 
Bestimmung gilt für Art. 29 DSG das Territorialitätsprinzip. Die 
Vorschriften des DSG gelten somit für die Bearbeitung von per
sönlichen Daten in der Schweiz, die den grundrechtlichen An
spruch auf Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) verletzen kön
nen (Eva Maria BElsEr/HussEin nourEddinE, in: Belser/Epiney/ 
Waldmann, Datenschutzrecht, 2011, S. 432 ff.).

3.3 Die in Street View verwendeten Bilder werden in der 
Schweiz aufgenommen, enthalten Informationen über Perso
nen, Strassen und Plätze in der Schweiz und werden so veröf
fentlicht, dass sie in der Schweiz abrufbar sind. Es liegt somit 
ein überwiegender Anknüpfungspunkt zur Schweiz vor. Dass 
die Bilder im Ausland weiterbearbeitet und nicht direkt von der 
Schweiz aus ins Internet gestellt werden, ändert nichts daran, 
dass eine allfällige Persönlichkeitsverletzung mittels in der 
Schweiz aufgenommener Bilder in der Schweiz eintritt. Die Be
urteilung solcher Verfahren gehören zum Aufgabenkreis des 
EDÖB (Art. 29 DSG). Die Vorinstanz hat somit die Zuständig
keit des EDÖB in der vorliegenden Angelegenheit zu Recht be
jaht (vgl. rainEr J. scHwEizEr/sEvErin BiscHof, Der Begriff der Per
sonendaten, in: digma 11/2011, S. 157; Eva Maria BElsEr, in: 
Belser/Epiney/Waldmann, Datenschutzrecht, 2011, S. 370 ff.).

4. (…)

5. (…) 

6.
Die Beschwerdeführerinnen halten den angefochtenen 

Entscheid für bundesrechtswidrig, weil eine Grundvorausset
zung der Anwendung des Datenschutzgesetzes, die Bearbei
tung von Personendaten, nicht erfüllt sei.

6.1 Personendaten (bzw. «Daten» im Sinne des Daten
schutzgesetzes) sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte 
oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 lit. a DSG). Dazu ge
hören auch Bilder, ohne dass es auf die Beschaffenheit des Da
tenträgers ankommt. Entscheidend ist, dass sich die Angaben 
einer Person zuordnen lassen (BGE 136 II 508 E. 3.2 S. 513 f.; 
BElsEr/nourEddinE, a. a. O., S. 25 ff., 421 ff.). Diese Anforderun
gen sind bei den in Street View verwendeten Bildern, auf wel
chen Personen und ihnen zugeordnete Objekte wie Häuser, 
Fahrzeuge mit Kennzeichen etc. abgebildet sind, grundsätzlich 
erfüllt. Näher zu untersuchen ist, ob sich die Angaben auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person im Sinne von Art. 3 lit. a 
DSG beziehen.

Eine Person ist dann bestimmt, wenn sich aus der Infor
mation selbst ergibt, dass es sich genau um diese Person han
delt (Beispiel: Personalausweis). Bestimmbar ist die Person, 
wenn sie zwar allein durch die Daten nicht eindeutig identifi
ziert wird, aus den Umständen, das heisst aus dem Kontext ei
ner Information oder aufgrund zusätzlicher Informationen auf 
sie geschlossen werden kann (z. B. wenn aus Angaben über Lie
genschaften der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann). 
Für die Bestimmbarkeit genügt jedoch nicht jede theoretische 
Möglichkeit der Identifizierung. Ist der Aufwand derart gross, 
dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht damit 

überwiegende private oder öffentliche Interessen rechtferti
gen. Google müsse sämtliche Gesichter und Kontrollschilder 
unkenntlich machen, bevor die Bilder veröffentlicht werden. 
Im Bereich von sensiblen Einrichtungen seien die Bilder über
dies so weit zu anonymisieren, dass neben den Gesichtern 
auch weitere individualisierende Merkmale nicht mehr fest
stellbar seien. Bilder aus dem Privatbereich wie umfriedete Gär
ten oder Höfe dürften nicht aufgenommen werden. Schliesslich 
müsse über geplante Aufnahmeorte neben dem Hinweis auf 
der Startseite von Google Maps auch in lokalen Presseerzeug
nissen informiert werden. Google Inc. und die Google Switzer
land GmbH erhoben gegen dieses Urteil Beschwerde beim Bun
desgericht. 

Erwägungen

«1. (…)

2. (…)

3.
Die Vorinstanz bejahte im angefochtenen Entscheid (E. 5) 

die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts des Bundes und die 
Zuständigkeit des EDÖB. Die Beschwerdeführerinnen bestrei
ten im bundesgerichtlichen Verfahren die Anwendbarkeit des 
Datenschutzrechts des Bundes nicht mehr. Sie sprechen hinge
gen der eidgenössischen Datenschutzbehörde im vorliegenden 
Fall die Zuständigkeit zu Abklärungen und Empfehlungen im 
Sinne von Art. 29 DSG ab, da die in Street View verwendeten 
Bilder nicht in der Schweiz, sondern in den USA veröffentlicht 
würden.

3.1 Google Inc. lässt mit Hilfe der Google Schweiz GmbH 
Bilder von Strassenzügen in der Schweiz aufnehmen. Diese 
werden anschliessend auf Festplatten zur weiteren Bearbei
tung nach Belgien versendet. Vom Unternehmenssitz in den 
USA aus werden die bearbeiteten Aufnahmen alsdann ins 
 Internet gestellt.

3.2 Das Datenschutzrecht bezweckt den Schutz der Per
sönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten 
bearbeitet werden (Art. 1 DSG). Unter Bearbeitung von Person
endaten ist nach Art. 3 lit. e DSG jeder Umgang mit Personen
daten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfah
ren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, 
Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von 
Daten zu verstehen. Dazu gehört unter anderem auch die Be
kanntgabe solcher Daten ins Ausland (Art. 6 Abs. 1 DSG; ast-
rid EpinEy/toBias fasnacHt, in: Belser/Epiney/Waldmann, Daten
schutzrecht, 2011, S. 559 ff.; pHilippE MEiEr, Protection des 
données, 2011, S. 436 ff.; andré tHalMann, Zur Anwendung des 
schweizerischen Datenschutzgesetzes auf internationale Sach
verhalte, sic!, Zeitschrift für Immaterialgüter, Informations 
und Wettbewerbsrecht, 2007, S. 341 f.).

Der EDÖB klärt gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG von sich 
aus oder auf Meldung Dritter hin den Sachverhalt näher ab, 
wenn Bearbeitungsmethoden geeignet sind, die Persönlichkeit 
einer grösseren Anzahl von Personen zu verletzen (Systemfeh
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verwischt wurden. Teilweise sind Gesichter von Personen, Num
mernschilder von Fahrzeugen etc. deutlich erkennbar und auch 
Einblicke in Gärten und Balkone oder sogar ins Innere von 
Wohnhäusern möglich. Daraus ergibt sich die Identifizierbar
keit eines Teils der abgebildeten Personen und ihres Umfelds. 
Selbst wenn auf gewissen Bildern keine Personen abgebildet 
sind, können Personendaten vorliegen. So etwa wenn sich Bil
der von Häusern oder Fahrzeugen der Wohnadresse einer be
stimmten Person zuordnen lassen und damit Rückschlüsse auf 
die konkrete Lebenssituation von Bewohnern des Hauses oder 
des Halters eines Fahrzeugs (sofern das Nummernschild erkenn
bar ist) möglich sind. Bilder von privaten Gärten, Höfen, 
 Balkonen oder Hausfassaden mit Einblick in Wohnbereiche be
treffen somit ebenfalls Personendaten (vgl. luciEn MüllEr, Vi
deoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen – insbe
sondere zur Verhütung von Straftaten, 2011, S. 49; tHoMas 
drEiEr/indra spiEckEr gEnannt döHMann, Die systematische Auf
nahme des Strassenbildes, 2010, S. 74 ff., 82). Dies hat in 
Deutschland zur Forderung geführt, dass in Einzelfällen auch 
ganze Gebäudeansichten verschleiert werden sollen (drEiEr/ 
spiEckEr, a. a. O., S. 82 FN. 240). Eine analoge Empfehlung hat 
der EDÖB für Street View in der Schweiz nicht abgegeben, so
dass die Frage, inwieweit es sich bei Ansichten von Häuserfas
saden ohne Einblick ins Gebäudeinnere um Personendaten 
handelt, nicht weiter zu prüfen ist.

6.4 Dass es sich bei den dokumentierten Beispielen er
kennbarer Personen und FahrzeugKennzeichen um das Re
sultat der Bearbeitung von Bildern durch Google handelt, ist 
offensichtlich und musste nicht durch zusätzliche Sachver
haltsabklärungen bestätigt werden. Auch durften weitere Ab
klärungen zu den Fortschritten der Beschwerdeführerinnen 
bei der Verwischungstechnik unterbleiben, da nicht ersichtlich 
ist und auch nicht behauptet wird, dass mit der verbesserten 
Verwischungstechnologie die Bestimmbarkeit von Personen 
im Sinne von Art. 3 lit. a DSG gänzlich entfallen würde. Dass 
das Bundesverwaltungsgericht seinen Entscheid auf den im 
Urteilszeitpunkt vorhandenen Stand von Street View stützte, 
ist somit nicht zu beanstanden.

6.5 Die Rohbilder von Personen sowie Abbildungen, bei 
denen nach der automatischen Bearbeitung das Erkennen der 
Person möglich ist, sind somit als Personendaten zu qualifizie
ren. Dies gilt auch für Fahrzeugkennzeichen und Abbildungen 
von Häusern, Gärten und Höfen, da sich auch hier problemlos 
ein Personenbezug herstellen lässt. Fahrzeugkennzeichen und 
Häuser können ohne grossen Aufwand Personen zugeordnet 
werden und es ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass 
Dritte ein Interesse an diesen Angaben haben und entspre
chend bereit sind, eine Identifizierung vorzunehmen. Der EDÖB 
klärt nach Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG den Sachverhalt näher ab, 
wenn Bearbeitungsmethoden geeignet sind, die Persönlichkeit 
einer grösseren Anzahl von Personen zu verletzen (Systemfeh
ler). Die Datenbearbeitung durch Google erfolgt mit Bildern 
aus der ganzen Schweiz, und diese stehen im Internet einem 
grossen Publikum kostenlos zur Verfügung. Street View ist da
mit geeignet, die Persönlichkeit einer grösseren Anzahl von Per
sonen zu verletzen. Das führt zur Bejahung eines möglichen 
Systemfehlers im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG. Der EDÖB 

 gerechnet werden muss, dass ein Interessent diesen auf sich 
nehmen wird, liegt keine Bestimmbarkeit vor (Botschaft vom 
23. März 1988 zum Bundesgesetz über den Datenschutz, 
BBl 1988 II 444 f.). Die Frage ist abhängig vom konkreten Fall 
zu beantworten, wobei insbesondere auch die Möglichkeiten 
der Technik mitzuberücksichtigen sind, so zum Beispiel die im 
Internet verfügbaren Suchwerkzeuge. Von Bedeutung ist indes
sen nicht nur, welcher Aufwand objektiv erforderlich ist, um 
eine bestimmte Information einer Person zuordnen zu können, 
sondern auch, welches Interesse der Datenbearbeiter oder ein 
Dritter an der Identifizierung hat (BGE 136 II 508 E. 3.2 S. 514; 
BElsEr/nourEddinE, a. a. O., S. 423 f.; david rosEntHal, in: Hand
kommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 24 f. zu Art. 3 
DSG). Ob eine Information aufgrund zusätzlicher Angaben mit 
einer Person in Verbindung gebracht werden kann, sich die In
formation mithin auf eine bestimmbare Person bezieht (Art. 3 
lit. a DSG), beurteilt sich aus der Sicht des jeweiligen Inhabers 
der Information. Im Falle der Weitergabe von Informationen 
ist dabei ausreichend, wenn der Empfänger die betroffene Per
son zu identifizieren vermag (BGE 136 II 508 E. 3.4 S. 515). Wei
ter ist die Bestimmbarkeit zu bejahen, wenn sie sich zumindest 
auf einen Teil der gespeicherten Informationen bezieht (BGE 
136 II 508 E. 3.5 S. 516; s. zum Ganzen auch scHwEizEr/BiscHof, 
a. a. O., S. 153 ff.).

6.2 Die Vorinstanz hat aufgrund der genannten Kriterien 
die Bestimmbarkeit der abgebildeten Personen zunächst in Be
zug auf die sog. Rohdaten, die bei der Aufnahme der Bilder ent
stehen und noch nicht automatisch weiterbearbeitet wurden, 
bejaht. Aber auch bei den nach der automatischen Bearbei
tung in Street View aufgeschalteten Bildern ging das Bundes
verwaltungsgericht von einem gewissen Anteil bestimmbarer 
Personen aus, welche wegen mangelhafter Verwischung direkt 
erkennbar oder zumindest bestimmbar seien. Ein Augenbal
ken oder die Verwischung der Gesichtspartie schliesse die Er
kennbarkeit nicht ohne Weiteres aus, da die abgebildete Per
son auch durch andere Merkmale oder durch die Umstände 
identifizierbar bleiben könne. Insbesondere wenn Personen in 
ihrem Lebensumfeld aufgenommen würden, sei die Wahr
scheinlichkeit einer Erkennung durch Bekannte oder Nachbarn 
zumindest nicht auszuschliessen. Auch lasse sich eine Person, 
selbst wenn das Gesicht mittels automatischer Software ver
wischt worden sei, je nach Umständen – Ort der Aufnahme, 
konkrete Situation, Kleidung und Haltung der Person – durch
aus identifizieren. Der Personenbezug ergebe sich bei Foto
grafien von Personen aus der Abbildung selbst. Er könne sich 
aber auch erst aus dem Zusammenhang oder aufgrund von 
Zusatzinformationen direkt oder indirekt ergeben. So entstehe 
bei Abbildungen von Fahrzeugen ein Bezug zum Fahrer, auf
grund des Fahrzeugkennzeichens auch zum Halter; bei Häu
sern und Grundstücken ergebe sich ein Personenbezug zum 
 Eigentümer oder zu dort verkehrenden Personen (Bewohner, 
Kunden etc.).

6.3 Diese Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend. 
Die Akten enthalten eine Dokumentation mit zahlreichen Bei
spielen, die an der Vorbereitungs und der Hauptverhandlung 
der Vorinstanz gezeigt wurden. Es handelt sich um Bilder aus 
Street View, auf welchen Personen ungenügend oder gar nicht 
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b. mit einer anderen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht 
oder treten will und zu diesem Zweck Personendaten bearbeitet, 
ohne diese Dritten bekannt zu geben;

c. zur Prüfung der Kreditwürdigkeit einer anderen Person weder be
sonders schützenswerte Personendaten noch Persönlichkeitspro
file bearbeitet und Dritten nur Daten bekannt gibt, die sie für den 
Abschluss oder die Abwicklung eines Vertrages mit der betroffe
nen Person benötigen;

d. beruflich Personendaten ausschliesslich für die Veröffentlichung 
im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums 
bearbeitet;

e. Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken insbeson
dere in der Forschung, Planung und Statistik bearbeitet und die 
Ergebnisse so veröffentlicht, dass die betroffenen Personen nicht 
bestimmbar sind;

f. Daten über eine Person des öffentlichen Lebens sammelt, sofern 
sich die Daten auf das Wirken dieser Person in der Öffentlichkeit 
beziehen.

7.2 Im Hinblick auf die Berücksichtigung von Rechtferti
gungsgründen bei der Anwendung von Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG 
hat das Bundesgericht in BGE 136 II 508 E. 5.2.4 S. 521 entschie
den, dass eine Rechtfertigung der Bearbeitung von Personen
daten entgegen den Grundsätzen von Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und 
Art. 7 Abs. 1 DSG zwar nicht generell ausgeschlossen ist, dass 
Rechtfertigungsgründe im konkreten Fall aber nur mit grosser 
Zurückhaltung bejaht werden können. Dies trifft in besonde
rem Mass auf Dienste wie Street View zu, für welche Personen
daten systematisch bearbeitet und für einen unbestimmbar 
grossen Kreis potenzieller Nutzer veröffentlicht werden.

8.
Das Datenschutzrecht ergänzt und konkretisiert den be

reits durch das Zivilgesetzbuch (insbesondere Art. 28 ZGB) ge
währleisteten Schutz der Persönlichkeit (BGE 136 II 508 E. 6.3.2 
S. 523; 127 III 481 E. 3 a/bb S. 492 f. mit Hinweis). Art. 13 Abs. 1 
DSG übernimmt in diesem Sinne den in Art. 28 Abs. 2 ZGB ver
ankerten Grundsatz, wonach eine Persönlichkeitsverletzung 
widerrechtlich ist, wenn sie nicht durch Einwilligung des Ver
letzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches In
teresse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (BGE 136 II 508 
E. 6.3.2 S. 523; 136 III 410 E. 2.2 S. 412). Grundsätzlich darf nie
mand ohne seine (vorgängige oder nachträgliche) Zustimmung 
abgebildet werden, sei es durch Zeichnung, Gemälde, Fotogra
fie, Film oder ähnliche Verfahren (BGE 136 III 401 E. 5.2.1 
S. 404). Neben dem Recht am eigenen Bild ist im Bereich des 
Bildnisschutzes in der überwiegenden Zahl der Fälle auch die 
Ehre sowie die Geheim oder die Privatsphäre betroffen (Marc 
BäcHli, Das Recht am eigenen Bild, 2002, S. 59 ff.).

8.1 Die Beschwerdeführerinnen vertreten die Auffassung, 
die in Street View abgebildeten Personen stellten blosses Bei
werk dar, das bezüglich dem Recht am eigenen Bild irrelevant 
sei. Daran ändere die in Street View enthaltene Funktion zur 
Vergrösserung von Bildausschnitten (ZoomFunktion) nichts. 
Ebensowenig sei entscheidend, dass Gärten und Höfe aufge
nommen würden. Schliesslich verkenne die Vorinstanz den 
Zweck des Rechtmässigkeitsgrundsatzes (Art. 4 Abs. 1 DSG). Die
ser erfasse nur Verhaltensweisen, die unabhängig vom DSG wi
derrechtlich seien. Ein persönlichkeitsverletzender Verstoss ge
gen das Recht am eigenen Bild sei kein Verstoss gegen die 
Bearbeitungsgrundsätze gemäss Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG, an 

hatte somit Anlass, die Abklärungen, die dem angefochtenen 
Entscheid zugrunde liegen, vorzunehmen.

7.
Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, sie hielten sich 

an die Bearbeitungsgrundsätze gemäss Art. 4 DSG. Entgegen 
der Auffassung der Vorinstanz seien weder der Rechtmässig
keitsgrundsatz (Art. 4 Abs. 1 DSG) noch der Erkennbarkeits und 
Zweckmässigkeitsgrundsatz (Art. 4 Abs. 3 und 4 DSG) oder der 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 4 Abs. 2 DSG) verletzt, so
dass kein Grund für die umstrittenen Empfehlungen des Bun
desverwaltungsgerichts bestehe.

7.1 Art. 4 DSG regelt die bei jeder Bearbeitung von Per
sonendaten zu beachtenden allgemeinen Grundsätze (vgl. as-
trid EpinEy, in: Belser/Epiney/Waldmann, Datenschutzrecht, 
2011, S. 510). Dazu gehört, dass Personendaten nur rechtmäs
sig bearbeitet werden dürfen (Abs. 1), dass ihre Bearbeitung 
nach Treu und Glauben zu erfolgen hat und verhältnismässig 
sein muss (Abs. 2), dass Daten nur zu dem Zweck bearbeitet 
werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den 
Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (Abs. 3) 
und dass die Beschaffung der Daten und insbesondere der 
Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar 
sein muss (Abs. 4). Ist für die Bearbeitung von Personendaten 
die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so ist diese 
Einwilligung erst gültig, wenn sie nach angemessener Infor
mation freiwillig erfolgt. Bei der Bearbeitung von besonders 
schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen 
muss die Einwilligung zudem ausdrücklich erfolgen (Abs. 5). 
Verstossen Private gegen die Grundsätze gemäss Art. 4 Abs. 1 
bis 4 DSG, so ist zu prüfen, ob die Bearbeitung der Personen
daten widerrechtlich ist (rosEntHal, a. a. O., N. 3 zu Art. 4 DSG). 
In Ergänzung zu den allgemeinen Bearbeitungsgrundsätzen 
gemäss Art. 4 DSG wird die Bearbeitung von Personendaten 
durch Private in Art. 12 und 13 DSG geregelt. Darin sind die 
Voraussetzungen festgelegt, welche für eine rechtmässige Be
arbeitung erfüllt sein müssen (BGE 136 II 508 E. 5.1 S. 518). 
Diese Bestimmungen lauten:

Art. 12 Persönlichkeitsverletzungen
1 Wer Personendaten bearbeitet, darf dabei die Persönlichkeit der 
betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen.
2 Er darf insbesondere nicht:
a. Personendaten entgegen den Grundsätzen der Artikel 4, 5 Absatz 1 

und 7 Absatz 1 bearbeiten;
b. ohne Rechtfertigungsgrund Daten einer Person gegen deren aus

drücklichen Willen bearbeiten;
c. ohne Rechtfertigungsgrund besonders schützenswerte Personen

daten oder Persönlichkeitsprofile Dritten bekanntgeben.
3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn die be
troffene Person die Daten allgemein zugänglich gemacht und eine 
Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat.

Art. 13 Rechtfertigungsgründe
1 Eine Verletzung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht 
durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes priva
tes oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
2 Ein überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person fällt insbe
sondere in Betracht, wenn diese:
a. in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der 

Abwicklung eines Vertrags Personendaten über ihren Vertrags
partner bearbeitet;
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ren und fotografisch aufzunehmen, betrifft zweifelsohne das 
Recht am eigenen Bild, weil dabei auch Personen ohne ihr Wis
sen aufgenommen und im Internet gezeigt werden. Diese Per
sonen sind erkennbar im Sinne des Datenschutzgesetzes (vorne 
E. 6). Auch wenn sie nur zufällig auf den Bildern als sog. «Bei
werk» oder «Staffage» erscheinen, kann ihr Recht am eigenen 
Bild verletzt sein (BäcHli, a. a. O., S. 106 ff.). Entgegen der Auf
fassung der Beschwerdeführerinnen kann nicht verallgemei
nernd gesagt werden, bei den im öffentlichen Bereich aufge
nommenen Personen handle es sich generell lediglich um 
«Beiwerk» ohne Anspruch auf Schutz der Persönlichkeit. Eine 
abgebildete Person kann ohne Rechtfertigung durch ein Infor
mationsinteresse des Publikums ins Zentrum des Bildes gerückt 
oder mittels der ZoomFunktion derart vergrössert werden, dass 
sie nicht mehr als untergeordneter Teil eines belebten Strassen
bildes erscheint (vgl. BäcHli, a. a. O., S. 109). Eine solche Darstel
lung von Personen schliesst eine rechtliche Behandlung als 
 blosses «Beiwerk» aus, auch wenn die Individualisierung ein
zelner Personen von den Beschwerdeführerinnen nicht be
absichtigt wird.

Hinzu kommt, dass mitunter auch missliche oder ander
weitig unangenehme Situationen aufgenommen und für ein 
grosses Publikum veröffentlicht werden oder Personen und 
Fahrzeuge auf Bildern im Bereich von sensiblen Einrichtun
gen erscheinen. Die Befürchtung von Betroffenen, dass daraus 
möglicherweise falsche oder sie persönlich belastende Schlüsse 
gezogen werden könnten, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Dasselbe muss für Gärten und umfriedete Höfe gelten. Auch 
diese werden von der Privatsphäre umfasst und es ist – selbst 
wenn sie gemeinhin von Passanten wahrgenommen werden 
können – ein Unterschied, ob sie bloss im Vorbeigehen mo
mentan zur Kenntnis genommen oder aber auf Fotos auf
genommen und (auf Dauer) im Internet veröffentlicht werden. 
Es liegt daher in vielen Fällen eine Persönlichkeitsverlet
zung und damit eine Verletzung des Rechtmässigkeitsprinzips 
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DSG vor. Im Folgenden ist zu prü
fen, inwieweit eine Persönlichkeitsverletzung mit hinreichen
der Anonymisierung der Personendaten vermieden werden 
kann.

9.
Die Vorinstanz hat die Datenbearbeitung durch die Be

schwerdeführerinnen auch als mit dem Erkennbarkeits und 
Zweckmässigkeitsgrundsatz (Art. 4 Abs. 3 und 4 DSG) sowie 
dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 4 Abs. 2 DSG) unver
einbar bezeichnet.

9.1 Nach Art. 4 Abs. 3 DSG dürfen Personendaten nur für 
den Zweck bearbeitet werden, welcher bei der Beschaffung an
gegeben worden ist oder der aus den Umständen ersichtlich 
oder gesetzlich vorgesehen ist. Der Verwendungszweck der Da
ten muss bereits bei der Datenbeschaffung angegeben worden 
sein oder sonst feststehen (Grundsatz der Zweckbindung, vgl. 
astrid EpinEy, a. a. O., S. 538 ff.). Mit diesem Grundsatz in engem 
Zusammenhang steht der Grundsatz der Transparenz, der be
sagt, dass die Beschaffung von Personendaten und insbeson
dere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person er
kennbar sein müssen (Art. 4 Abs. 4 DSG, vgl. astrid EpinEy, 
a. a. O., S. 544 ff.).

deren Rechtfertigung nach der Rechtsprechung erhöhte Anfor
derungen gestellt würden (BGE 136 II 508 E. 5.2.4 S. 521; vgl. 
E. 7.2 hiervor).

8.2 Das Recht am eigenen Bild ist das Selbstbestim
mungsrecht, das vor widerrechtlicher Verkörperung des eige
nen Erscheinungsbildes schützt (Marc BäcHli, a. a. O., S. 30 f.). 
Es umfasst zwei inhaltlich verschiedene Rechte: Einerseits ei
nen Abwehranspruch gegen gezieltes, auf Identifikation und 
Ausforschung gerichtetes Erstellen von Fotos und Videoauf
zeichnungen, andererseits ein Recht auf Selbstbestimmung des 
Menschen bezüglich der Veröffentlichung des eigenen Bildes, 
insbesondere des Porträts, und seiner Verwendung in kommer
zieller oder politischer Werbung (cHristian BrücknEr, Das Per
sonenrecht des ZGB, 2000, S. 188 Rz. 628). Gleichermassen soll 
das Recht auf Achtung der Privatsphäre verhindern, dass jede 
private Lebensäusserung, die in der Öffentlichkeit stattfindet, 
wie zum Beispiel ein Abschiedskuss auf der Strasse oder die Be
erdigung eines Menschen der Allgemeinheit bekannt wird 
(BäcHli, a. a. O. S. 43). Der Einzelne soll sich nicht dauernd be
obachtet fühlen, sondern – in gewissen Grenzen – selber be
stimmen dürfen, wer welches Wissen über ihn haben darf bzw. 
welche personenbezogenen Begebenheiten und Ereignisse des 
konkreten Lebens einer weiteren Öffentlichkeit verborgen blei
ben sollen. Da mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung per
sonenbezogene Informationen in beliebigem Umfang gespei
chert, verknüpft und reproduziert werden können, lassen sich 
auch an sich harmlose Informationen, die ohne Weiteres der 
Öffentlichkeitssphäre zuzurechnen wären, zu eigentlich schüt
zenswerten Persönlichkeitsprofilen verdichten.

Im Bereich des Datenschutzes garantiert das verfassungs
mässig geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
(Art. 13 Abs. 2 BV und Art. 8 Ziff. 1 der Konvention vom 4. No
vember 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei
heiten [EMRK, SR 0.101]), dass grundsätzlich ohne Rücksicht 
darauf, wie sensibel die fraglichen Informationen tatsächlich 
sind, dem Einzelnen die Herrschaft über seine personenbezo
genen Daten zusteht (BElsEr, a. a. O., S. 361 ff., rainEr J. scHwEi-
zEr, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, 2. Aufl. 2008, 
Rz. 37 ff. zu Art. 13; s. auch luciEn MüllEr, Die Videoüberwa
chung in öffentlich zugänglichen Räumen – insbesondere zur 
Verhütung und Ahndung von Straftaten, 2011, S. 122 ff.). Nach 
Art. 35 Abs. 3 BV sorgen die Behörden dafür, dass die Grund
rechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirk
sam werden. Der Verwirklichung dieses verfassungsrechtlichen 
Auftrags dient im vorliegenden Zusammenhang unter ande
rem das Tätigwerden des EDÖB gemäss Art. 29 DSG (vgl. l. Mül-
lEr, a. a. O., S. 308 ff., S. 314 f.).

8.3 Die Vorinstanz hält im angefochtenen Entscheid zu 
Recht fest, dass schon allein die Aufnahme des Bildes eine Per
sönlichkeitsverletzung bedeuten kann. Die Veröffentlichung 
des individualisierenden, das heisst nicht rein zufälligen Bil
des ohne Einwilligung des Betroffenen stellt immer eine Per
sönlichkeitsverletzung dar, und zwar unabhängig davon, ob 
bereits die Aufnahme unrechtmässig erfolgte (HEinz HausHEEr/
rEgina E. aEBi-MüllEr, Das Personenrecht des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches, 2. Aufl. 2008, S. 212 ff.). Das Vorgehen der 
Beschwerdeführerinnen, Strassenzüge in der Schweiz abzufah
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gegenüber. Öffentliche Interessen gegen Street View seien nicht 
ersichtlich.

Es erscheint zweckmässig, die im Rahmen der Interessen
abwägung und der Verhältnismässigkeitsprüfung massge
benden Gesichtspunkte gesamthaft zu prüfen und auf eine 
 Aufspaltung der Behandlung dieser inhaltlich sehr eng zusam
menhängenden Fragen zu verzichten.

10.
10.1 Wie bereits in E. 8 hiervor dargelegt, ergänzt und 

konkretisiert Art. 13 Abs. 1 DSG den bereits in Art. 28 Abs. 2 ZGB 
gewährleisteten Schutz der Persönlichkeit (BGE 136 II 508 
E. 6.3.2 S. 523; 127 III 481 E. 3a/bb S. 493; je mit Hinweisen). 
Trotz der identischen Formulierung von Art. 13 Abs. 1 DSG und 
Art. 28 Abs. 2 ZGB besteht in Bezug auf das Verfahren ein er
heblicher Unterschied. Vorliegend geht es nicht wie in einem 
zivilrechtlichen Zweiparteienverfahren zwischen dem mut
masslich in seiner Persönlichkeit Verletzten und dem Datenbe
arbeiter um eine einzelne konkrete Persönlichkeitsverletzung. 
Vielmehr ist zu prüfen, ob das Bundesverwaltungsgericht ei
nen erheblichen Teil der Klagebegehren des EDÖB gutheissen 
durfte. Die Intervention des EDÖB bezweckt die Verteidigung 
einer Vielzahl von Personen und liegt damit letztlich im öffent
lichen Interesse (Art. 29 DSG; BGE 136 II 508 E. 6.3.2 S. 523). 
Diese Bedeutung der Empfehlung des EDÖB ist bei der Interes
senabwägung nach Art. 13 Abs. 1 DSG zu berücksichtigen.

10.2 Mit den gutgeheissenen Klagebegehren soll eine Ver
letzung der Persönlichkeit einer grösseren Anzahl von Perso
nen vermieden werden (Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG). Ob die Bear
beitungsmethoden der Beschwerdeführerinnen geeignet sind, 
die Persönlichkeit einer grösseren Anzahl von Personen zu ver
letzen (Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG), hat die Vorinstanz vorweg de
tailliert geprüft. Sie stützte sich auf eine grössere Anzahl von 
Abbildungen aus Street View mit erkennbaren Personen und 
Kennzeichen von Fahrzeugen, Einblicken in private Höfe und 
Gärten sowie teilweise ins Innere von Wohnräumen. Wenn Per
sonen in ihrem Lebensumfeld aufgenommen werden, erscheint 
die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung durch Dritte relativ 
gross. Eine Person lässt sich, auch wenn das Gesicht mit der 
Anonymisierungssoftware verwischt wurde, je nach Umstän
den – Ort der Aufnahme, konkreter Situation, Kleidung und 
Haltung der Person – identifizieren. Es ist somit im Hinblick 
auf die Funktion der Klage sowie der Empfehlungen nach 
Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG entgegen der Auffassung der Beschwer
deführerinnen nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die 
Interessenabwägung nicht in Bezug auf einzelne konkrete Dar
stellungen von Personen, Kennzeichen, Gärten und Höfen auf 
bestimmten Bildern vornahm. Sie orientierte sich bei der Inte
ressenabwägung zu Recht an der Fragestellung, ob und inwie
weit die Bearbeitungsmethoden der Beschwerdeführerinnen 
insgesamt geeignet sind, die Persönlichkeit einer grösseren An
zahl von Personen zu verletzen.

10.3 Im Rahmen der Interessenabwägung sind die kon
kreten Interessen zu ermitteln, diese mithilfe rechtlich ausge
wiesener Massstäbe zu beurteilen und zu optimieren, sodass 
sie mit Rücksicht auf die Beurteilung, die ihnen zuteil wurde, 
im Entscheid möglichst umfassend zur Geltung gebracht wer

Diesen Grundsätzen wird nicht dadurch Genüge getan, 
dass die Fahrzeuge, auf welchen die Kameras installiert sind, 
für Passanten und Anwohner sichtbar sind. Der Zweck dieser 
Fahrzeuge, Strassenzüge (etc.) systematisch abzufahren und 
abzubilden und die Aufnahmen ohne Zustimmung der Betrof
fenen im Internet zu veröffentlichen, ist nicht ohne Weiteres er
kennbar, auch wenn Street View in der Schweizer Bevölkerung 
mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad geniesst. Ob ein 
vorbeifahrendes GoogleFahrzeug gerade Aufnahmen tätigt, 
ist für die Anwesenden nicht erkennbar. Eine jeweils eine 
 Woche im Voraus erfolgende Information im Internet über auf
zunehmende Gebiete gewährleistet die erforderliche Erkenn
barkeit nicht hinreichend. Die Datenbearbeitung der Beschwer
deführerinnen verletzt damit die Grundsätze der Zweckbindung 
und der Transparenz.

9.2 Weiter ist nach Art. 4 Abs. 2 DSG das Verhältnismäs
sigkeitsprinzip zu beachten. Dieser in Art. 5 Abs. 2 BV veran
kerte Grundsatz staatlichen Handelns ist im Anwendungsbe
reich des Datenschutzgesetzes auch für Private verbindlich 
(Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG, astrid EpinEy, a. a. O., S. 528 ff.; pHilippE 
MEiEr, a. a. O., S. 268 ff.). Der Grundsatz besagt, dass eine Grund
rechtseinschränkung zur Erreichung des angestrebten Ziels 
 geeignet und erforderlich sein muss und zudem für den Be
troffenen zumutbar zu sein hat (BGE 134 I 140 E. 6.2 S. 151 f.; 
133 I 77 E. 4.1 S. 81; je mit Hinweisen). Im Rahmen der Zumut
barkeitsprüfung (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) ist vor 
dem Hintergrund des grundrechtlich geschützten Anspruchs 
auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV, vorne 
E. 8.2) zu beurteilen, ob zwischen der Datenbear beitung und 
dem damit verbundenen Eingriff in die Privatsphäre ein ange
messenes Verhältnis besteht. Diese Prüfung betrifft grundsätz
lich konkrete Einzelfälle und läuft im Ergebnis auf eine gesamt
hafte Abwägung aller betroffenen öffentlichen und privaten 
Interessen hinaus, wie sie auch in Anwendung von Art. 13 Abs. 1 
DSG und Art. 28 Abs. 2 ZGB vorzunehmen ist (astrid EpinEy 
a. a. O. S. 528 ff.; pHilippE MEiEr, a. a. O., S. 268 ff., 528, 532 ff.).

9.3 Die Vorinstanz beurteilte die Einhaltung des Verhält
nismässigkeitsgrundsatzes insbesondere im Rahmen einer In
teressenabwägung unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis
mäs sigkeit im engeren Sinne. Eine weitere Interessenabwägung 
führte sie im Rahmen der Prüfung des Rechtfertigungsgrunds 
der überwiegenden Interessen (Art. 13 Abs. 1 DSG) durch. Die 
Beschwerdeführerinnen wenden gegen die vorinstanzliche Prü
fung der Verhältnismässigkeit im engeren Sinne zunächst ein, 
die Persönlichkeitsverletzungen seien nicht anhand konkreter 
Fälle geprüft worden und die Vorinstanz habe den «sensiblen» 
Einrichtungen eine zu grosse Bedeutung beigemessen. Weiter 
habe sie die Widerspruchsmöglichkeiten von Street View ver
kannt und nicht ausreichend berücksichtigt, dass in traditio
nellen Medien und in anderen OnlineAngeboten Bilder zu 
 finden seien, die nicht einmal anonymisiert, aber trotzdem vor
behaltlos akzeptiert seien. Unter dem Gesichtspunkt der Inter
essenabwägung nach Art. 13 Abs.1 DSG und Art. 28 Abs. 2 ZGB 
führen die Beschwerdeführerinnen aus, allfällige Eingriffe in 
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen seien geringfügig, und 
es stünden ihnen gewichtige private Drittinteressen, private In
teressen der Beschwerdeführerin 1 sowie öffentliche Interessen 
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rerinnen nach sich ziehen, weil sie die Bilder teilweise manu
ell unkenntlich machen müssten. Der Mehraufwand würde 
ihre wirtschaftliche Existenz jedoch offensichtlich nicht in 
Frage stellen. Es sei im Übrigen nicht ausgeschlossen, einen all
fälligen Mehraufwand für die manuelle Anonymisierung auf 
die an Street View Interessierten zu überwälzen, gebe es doch 
keinen Grund, dass die Anwendung kostenlos angeboten wer
den müsse. Die Vermeidung von finanziellem Mehraufwand 
sowie das kostenlose und damit wirtschaftlich attraktive 
 Anbieten von Street View anerkannte die Vorinstanz grund
sätzlich als beachtenswerte gewinnstrebige Interessen. Diese 
 würden jedoch die Schutzinteressen der von Persönlichkeitsver
letzungen betroffenen Personen nicht überwiegen. Die Kosten
losigkeit von Street View sei denn auch kein überwiegendes 
 privates oder gar öffentliches Interesse. Genauso wenig ver
möge der angeblich erzeugte Wettbewerbsdruck durch Street 
View die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen zu 
überwiegen.

10.5 Die Beschwerdeführerinnen halten die vorinstanz
liche Interessenabwägung für einseitig und lückenhaft. Zusätz
lich zu den vom Bundesverwaltungsgericht berücksichtigten 
Interessen stellen sie das Informationsinteresse des Publikums 
in den Vordergrund, das die Vorinstanz nicht hinreichend be
rücksichtigt habe. Street View entspreche einem über blosse 
Neugierde hinausgehenden Nutzen für die Bevölkerung, etwa 
bei Wegbeschreibungen oder bei der Orientierung über eine 
Anfahrt zu einem bestimmten Ziel, bei der Urlaubsplanung 
oder bei Fernbesichtigungen im Hinblick auf den Kauf oder die 
Miete einer Liegenschaft. Zudem ermögliche es virtuelle Aus
flüge zu Sehenswürdigkeiten etc. Weiter verweisen die Be
schwerdeführerinnen auf den Nutzen für sehbehinderte Perso
nen, die sich auf Street View vorweg mit Örtlichkeiten vertraut 
machen könnten und damit weniger auf fremde Hilfe ange
wiesen seien. Diese Nutzerinteressen stünden unter dem Schutz 
der Informationsfreiheit nach Art. 16 Abs. 3 BV, was das Bun
desverwaltungsgericht nicht beachtet habe. Weiter zu berück
sichtigen seien die Interessen zahlreicher Nutzniesser wie der 
Tourismusbranche, der Immobilienbranche und all jener An
bieter, die Street View in ihre Website eingebunden hätten, um 
etwa Besuchern die Wegfindung zu erleichtern.

10.6
10.6.1 Den Beschwerdeführerinnen ist darin zuzustim

men, dass im Rahmen der Interessenabwägung nicht nur ihre 
vorwiegend wirtschaftlichen Interessen zu beachten sind, son
dern auch die Interessen Dritter, die aus Street View einen Nut
zen durch erleichterte Informationsbeschaffung und verwen
dung ziehen (vgl. pHilippE MEiEr, A l’impossible nul n’est tenu … 
sauf Google?, in: medialex 2011 S. 70). Inwieweit dieses Inter
esse dem Schutz der in Art. 16 Abs. 3 BV verankerten Infor
mationsfreiheit unterliegt, ist im Rahmen der vorliegenden 
 Interessenabwägung nicht abschliessend zu prüfen. Es ist offen
sichtlich, dass Street View seit seiner Einführung für einen 
 erheblichen Teil der Bevölkerung die Suche nach Informatio
nen über den öffentlichen Raum erleichtert und insofern ein 
willkommenes, legitimes Hilfsmittel etwa bei der Reisepla
nung, der Suche nach einer Liegenschaft oder der Erkundung 
unbekannter Örtlichkeiten darstellt. In diesem Sinne ergänzt 

den können (piErrE tscHannEn/ulricH ziMMErli/Markus MüllEr, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, S. 213).

Die sich gegenüberstehenden Interessen sind einerseits 
das Recht auf Achtung der Privatsphäre und das Recht am ei
genen Bild der betroffenen Personen, andererseits die von den 
Beschwerdeführerinnen vorgebrachten privaten und öffentli
chen Interessen. Auf der einen Seite stehen somit die Rechte Be
troffener, die selber oder deren Häuser, Wohnungen, Gärten, 
Fahrzeuge etc. aufgenommen wurden und deren Abbildungen 
auf Street View für jedermann frei zugänglich veröffentlicht 
sind. Auf der anderen Seite berücksichtigte die Vorinstanz die 
überwiegend wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdefüh
rerinnen, insbesondere das Interesse, keinen finanziellen 
(Mehr)Aufwand für eine manuelle Unkenntlichmachung von 
nicht automatisch genügend verwischten Bildern leisten zu 
müssen. Aber auch Interessen von Dritten oder sogar der be
troffenen Personen selbst können die Datenbearbeitung unter 
Umständen rechtfertigen. Grundsätzlich kann jedes schützens
werte Interesse, das heisst jedes Interesse von allgemein aner
kanntem Wert, berücksichtigt werden (david rosEntHal, Hand
kommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 6 ff. zu Art. 13 
DSG; corrado raMpini, Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 
2. Aufl. 2006, N. 20 ff. zu Art. 13 DSG). Hinweise, was als schüt
zenswertes Interesse gilt, liefern die Beispiele in Art. 13 Abs. 2 
und Art. 6 Abs. 2 DSG. Auch rein wirtschaftliche Interessen, wie 
beispielsweise das Interesse daran, eine Datenbearbeitung 
möglichst effizient zu gestalten oder die eigenen Geschäftsab
läufe zu optimieren, zählen grundsätzlich dazu.

10.4 Die Beschwerdeführerinnen stützten sich vor der 
Vorinstanz in erster Linie auf ihr eigenes wirtschaftliches Inte
resse am Betrieb von Street View, insbesondere daran, ihre Po
sition im Bereich von OnlineKartenanwendungen auszubauen 
und mit Anwendungen, wie etwa Navigationssystemen, in 
neue Märkte einzusteigen. Damit verbunden sei eine wichtige 
Einnahmequelle für das Unternehmen, der Verkauf von Wer
befläche. Indem das Kartenmaterial selber beschafft werde, 
würden zudem weitere Kosten gespart. Als öffentliche Interes
sen machen die Beschwerdeführerinnen einerseits den Wettbe
werbsdruck geltend, der durch ihr Angebot erzielt werde, an
dererseits verweisen sie auf die Interessen zahlreicher Privater, 
Unternehmen und Gemeinwesen an der Verwendung ihres 
Dienstes. Letzteren sprach das Bundesverwaltungsgericht die 
Qualität eines öffentlichen Interesses ab. Es handle sich auch 
dabei um eigene wirtschaftliche Interessen vor allem finan
zieller Art von Google. Die Beschwerdeführerinnen könnten 
sich somit einzig auf ihre privaten Interessen berufen. Ange
sichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach über
wiegende private oder öffentliche Interessen nur zurückhaltend 
zu bejahen seien (BGE 136 II 508 E. 5.2.4 S. 521), genügten die 
angeführten wirtschaftlichen Interessen nicht, um die Persön
lichkeitsverletzungen zu rechtfertigen. Die Beschwerdeführe
rinnen nähmen im Interesse ihres wirtschaftlichen Erfolgs die 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte zahlreicher Personen in 
Kauf. Dabei gehe es nicht darum, dass sie ihren OnlineDienst 
nicht ohne Rücksicht auf das informationelle Selbstbestim
mungsrecht der Betroffenen anbieten könnten. Vielmehr wä
ren allfällige Persönlichkeitsverletzungen vermeidbar, würden 
aber einen finanziellen Mehraufwand für die Beschwerdefüh
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eine gewisse Identifizierbarkeit für Dritte verbleibt (vgl. tHoMas 
drEiEr/indra spiEckEr gEnannt döHMann, a. a. O., S. 83 f.; luciEn 
MüllEr, a. a. O., S. 49).

Die Beschwerdeführerinnen sind somit bestrebt, mit der 
Verwischungstechnologie alle Abbildungen von Gesichtern und 
Fahrzeugkennzeichen unkenntlich zu machen, um den Ein
griff in die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen zu ver
meiden. Zudem bieten sie eine Widerspruchsmöglichkeit an, 
mit der Betroffene die Entfernung oder wirksame Verwischung 
bestimmter Aufnahmen beantragen können. Die getroffenen 
Massnahmen reichen nach Auffassung der Vorinstanz nicht 
aus, da immer wieder Personen und Fahrzeugkennzeichen 
nicht genügend unkenntlich gemacht würden und somit 
 erkenn und bestimmbar blieben. Umso mehr gelte dies im 
 Bereich von sensiblen Einrichtungen (insbesondere Schulen, 
Spitälern, Altersheimen, Frauenhäusern, Sozial und Vormund
schaftsbehörden, Gerichten, Gefängnissen). Hinzu komme, 
dass angesichts der Aufnahmehöhe Einblicke in Gärten und 
Höfe und teilweise auch in das Innere von Gebäuden ermög
licht würden, die etwa einem vorbeigehenden Passanten ver
borgen blieben. Daran ändere auch das von den Beschwerde
führerinnen angebotene Widerspruchsrecht nichts, da dieses 
zwangsläufig erst nach einer Verletzung des Persönlichkeits
rechts ausgeübt werden könne.

10.6.3 Grundsätzlich stellt jede unterbliebene Anonymi
sierung eines Gesichts oder eines anderen Identifikationsmerk
mals eine Persönlichkeitsverletzung dar, soweit der Betroffene 
der Publikation des Bildes nicht zugestimmt hat und keine ge
setzliche Rechtfertigung vorliegt (Art. 13 Abs. 1 DSG). Die Be
schwerdeführerinnen haben sich jedoch verpflichtet, auf ein
fache Meldung hin die erforderlichen Nachbesserungen 
vorzunehmen.

Dazu besteht im Internetauftritt von Street View eine 
kleine Schaltfläche («ein Problem melden») mit einem Link zur 
Bezeichnung von Bildern, die Persönlichkeitsrechte verletzen. In 
Anbetracht der Tatsache, dass ein stark überwiegender Teil der 
Bilder vor der Publikation im Internet automatisch korrekt an
onymisiert wird, erscheint es grundsätzlich vertretbar, dass die 
restlichen Anonymisierungen erst auf Anzeige hin manuell vor
genommen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die Benut
zer gut erkennbar über die Widerspruchsmöglichkeit informiert 
werden und die zusätzlichen Anonymisierungen effizient und 
unbürokratisch herbeigeführt werden können. Die zurzeit auf 
Street View bestehende kleine, kaum erkennbare Schaltfläche 
zur Meldung von Problemen genügt als Information über die 
Widerspruchsmöglichkeit nicht. Den Benutzern muss ein gut 
sichtbarer Link – etwa mit dem klaren Hinweis «Anonymisie
rung verlangen» zur Verfügung gestellt werden. Aus einem 
 solchen Link muss sich ergeben, dass die Benutzer die hinrei
chende Anonymisierung unzulässiger Inhalte in Street View ver
anlassen können. Die Beschwerdeführerinnen müssen berech
tigte Anonymisierungswünsche rasch und für die Benutzer 
kostenlos umsetzen, ohne dass diese ein Interesse an der Ano
nymisierung nachweisen müssten. Eine komplizierte Auseinan
dersetzung darüber, ob und inwieweit Anonymisierungs
wünsche gerechtfertigt sind bzw. die Beschwerdeführerinnen 
zu deren Umsetzung verpflichtet sind, wäre mit dem An
spruch auf Persönlichkeitsschutz nicht vereinbar. Sollte sich er

der Dienst die Orientierung mittels Stadtplänen oder Landkar
ten, die auch im Internet konsultiert werden können. Allfäl
lige  unlautere Absichten gewisser Nutzer stellen die grund
sätzlich positiven Aspekte der mit Street View eröffneten 
Orientierungshilfen nicht infrage. Das beschriebene Interesse 
an der Nutzung von Street View ist in der Interessenabwägung 
zu berücksichtigen.

Dem umstrittenen Betrieb von Street View stehen nament
lich die von der Vorinstanz erörterten Persönlichkeitsschutz
interessen der Betroffenen entgegen. Für diese negativ auswir
ken kann sich auch die flächendeckende Wirkung von Street 
View, die Anlasslosigkeit bzw. Unverbundenheit der Abgebil
deten mit Google als Dienstanbieter, die in einzelnen Fällen 
mögliche hohe Persönlichkeitsrelevanz der Daten, die Zweck
ungebundenheit und Unkontrolliertheit, mit der Dritte Daten 
aus Street View speichern, rekombinieren und verwenden 
 können, mögliche Nachteile durch erleichterte Ausspähung, 
fehlende Information über den Eingriff usw. (vgl. tHoMas drEiEr/
indra spiEckEr gEnannt döHMann, a. a. O., S. 134 f.).

10.6.2 Den Persönlichkeitsverletzungen und weiteren ne
gativen Auswirkungen beugen die Beschwerdeführerinnen vor, 
indem die meisten Bilder von Personen und Fahrzeugkennzei
chen in Street View mit der automatischen Verwischungstech
nologie «anonymisiert» im Internet erscheinen. Beim systema
tischen Bearbeiten sehr grosser Mengen von Personendaten mit 
Veröffentlichung für einen unbestimmbar grossen Kreis poten
zieller Nutzer, wie es bei Street View der Fall ist, erscheint es 
grundsätzlich gerechtfertigt, hohe Anforderungen an die Ano
nymisierung zu stellen. Insbesondere, weil sich der öffentliche 
und der private Raum nur schwer voneinander abgrenzen las
sen und die Trennung wesentlich auch vom Betrachter abhängt, 
sollten die betroffenen Personen möglichst auch im öffentlichen 
Raum in ähnlichem Mass durch Anonymisierung geschützt 
werden, als würde es um einen Einblick in einen privaten Raum 
gehen. Ausserdem ist zu bedenken, dass infolge der technologi
schen Entwicklung der letzten Jahre die Speicherfähigkeit, 
Durchlässigkeit und Vernetzung von Informationen enorm zu
genommen haben (vgl. scHwEizEr/BiscHof, a. a. O., S. 156 f.).

Die Fehlerquote der von den Beschwerdeführerinnen ver
wendeten Verwischungstechnologie beträgt nach dem ange
fochtenen Entscheid 0,9 bis 2,5 %, wobei die Beschwerdeführe
rinnen behaupten, sie hätten die Qualität der automatisierten 
Verwischung seither noch verbessert, was tatsächlich zu einer 
tieferen Fehlerquote führe. Der EDÖB hält diesen Ausführun
gen entgegen, bei der hohen Anzahl Bilder, die in Street View 
verwendet würden, sei auch eine tiefe Fehlerquote nicht hin
nehmbar, da damit immer noch die Persönlichkeit einer gros
sen Anzahl Personen verletzt werde. Diese Überlegung ist 
grundsätzlich richtig. Wird nach den Angaben des EDÖB be
treffend die Schweiz von 20 Mio. veröffentlichten Bildern aus
gegangen, resultiert bei einer Fehlerquote von 2 % immerhin 
eine Anzahl von 400 000 mangelhaft anonymisierten Bildern. 
Bei einer Trefferquote von 99,5 % wären immer noch 100 000 Bil
der nicht hinreichend bearbeitet. Hinzu kommt, dass auf ei
nem Bild mehrere Mängel bei der Anonymisierung denkbar 
sind, welche potenziell zu einer höheren Anzahl von Persön
lichkeitsverletzungen führen und dass je nach den Umständen 
auch bei der Anonymisierung von Gesichtern und Kennzeichen 
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haft infrage gestellt wäre. Bei einer solchen Anonymisierung 
ist dafür Sorge zu tragen, dass aus der Anonymisierung keine 
eigenständigen Rückschlüsse gezogen werden können, etwa 
durch Angaben, warum und auf wessen Intervention hin eine 
Verwischung erfolgt ist (vgl. tHoMas drEiEr/indra spiEckEr gE-
nannt döHMann, a. a. O., S. 84 f.).

10.6.5 Im Hinblick auf die wegen mangelhafter Anony
misierung verbleibenden Persönlichkeitsverletzungen ist wei
ter darauf hinzuweisen, dass jede widerrechtliche Persönlich
keitsverletzung einen Verstoss gegen Art. 28 ZGB darstellt, 
gegen den Berechtigte auf dem Klageweg vorgehen können 
(Art. 15 DSG i.V.m. Art. 28a ZGB; vgl. BGE 136 II 401 und 410). 
Trotz der vom Bundesrat in seinem Bericht vom 9. Dezember 
2011 beklagten geringen Bekanntheit der gesetzlichen Durch
setzungsrechte (vgl. BBl 2012 342 f., 348) haben die Beschwer
deführerinnen ungeachtet der hier umstrittenen Begehren des 
EDÖB ein hohes Interesse an einer möglichst zuverlässigen An
onymisierung von Personendaten, ansonsten ihnen zivilrecht
liche Folgen wegen Persönlichkeitsverletzungen drohen, die ih
ren eigenen (wirtschaftlichen) Interessen zuwiderlaufen. Es 
besteht somit ein immanentes Interesse, die Anonymisierungs
software weiter zu verbessern. Der EDÖB hat ausserdem unter 
anderem Anspruch auf Bekanntgabe der Daten über die Fort
schritte bei der automatischen Anonymisierung und den Auf
wand über die zusätzliche Verwischung (Art. 29 Abs. 2 DSG). 
Sollte er dabei feststellen, dass die Bearbeitungsmethoden trotz 
der nach diesem Urteil vorzunehmenden Verbesserungen ge
eignet sind, die Persönlichkeit einer grösseren Anzahl von 
 Personen zu verletzen (Art. 29 Abs. 1 lit. a DSG), so kann er 
 diesbezüglich neue Empfehlungen abgeben (Art. 29 Abs. 3 
DSG). Es besteht somit auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht 
begründeter Anlass zur Annahme, dass die Gefahr von Persön
lichkeitsverletzungen erheblich reduziert wird, selbst wenn 
nicht sämtliche Bilder einer manuellen Anonymisierung un
terzogen werden. Trotz des Verzichts auf eine umfassende 
 vorgängige manuelle Anonymisierung sind die Beschwerde
führerinnen verpflichtet, mit allen zur Verfügung stehenden 
technischen Mitteln eine vollständige Anonymisierung anzu
streben und die automatische Anonymisierung laufend dem 
Stand der Technik anzupassen. Sollten die Beschwerdeführe
rinnen ihrer Pflicht nicht nachkommen, kann der EDÖB die 
nach Art. 29 DSG zulässigen Massnahmen ergreifen (E. 10.7 in 
fine). Unter den gegebenen Umständen erübrigt sich der Bei
zug eines Gutachtens zum Aufwand für eine manuelle Anony
misierung.

10.6.6 Bei einer gesamthaften Abwägung der verschie
denen Interessen ist auch zu beachten, dass angesichts der in 
der heutigen Gesellschaft faktisch bestehenden Einbindung von 
Personendaten in die soziale Realität nicht ein totaler Schutz 
vor einer unbefugten Bildveröffentlichung gewährleistet wer
den kann. Häufig haben die Bilder und betroffenen Daten nur 
eine geringe Persönlichkeitsrelevanz und sie geben einen sta
tischen Zustand wieder, der in der Regel einige Zeit zurückliegt, 
ohne dass der genaue Zeitpunkt der Aufnahme für den Betrach
ter erkennbar wäre. Damit ist davon auszugehen, dass ein 
 namhafter Teil der mit Street View hervorgerufenen Persönlich
keitsverletzungen nicht sehr schwer wiegt und mit einer unbü

geben, dass die Widerspruchsmöglichkeit nicht reibungslos 
 ausgeübt werden kann, so steht den Betroffenen neben der Klage 
nach Art. 28a ZGB (vgl. Art. 15 DSG) die Benachrichtigung 
des EDÖB offen, der gestützt auf Art. 29 DSG eigene Abklärun
gen vornimmt und die Rechte nach Art. 29 Abs. 2–4 DSG aus
üben kann.

Die Beschwerdeführerinnen haben daher auf der Inter
netseite von Street View eine einfach handhabbare Wider
spruchsmöglichkeit zu schaffen, die auch von ungeübten In
ternetbenutzern problemlos in Anspruch genommen werden 
kann. Für Personen, die ihren Widerspruch nicht via Internet 
schriftlich erheben wollen, müssen sie eine Postadresse in der 
Schweiz für Beanstandungen angeben. Die Beschwerdeführe
rinnen müssen diese Widerspruchsmöglichkeiten in regelmäs
sigen Abständen (mindestens alle drei Jahre) in weit verbreite
ten Medien, namentlich auch Presseerzeugnissen öffentlich 
bekannt machen. Wenn neue Aufnahmefahrten durchgeführt 
werden und wenn neue Aufnahmen in Street View aufgeschal
tet werden, ist dies ebenfalls in den Medien bekannt zu ma
chen (Klagebegehren 5 und 6; E. 11 hiernach). Bei der Bekannt
gabe neuer Aufnahmefahrten und der Aufschaltung neuer 
Aufnahmen in den Medien ist ebenfalls deutlich auf die Wi
derspruchsmöglichkeit hinzuweisen.

10.6.4 Die Benutzung der beschriebenen nachträglichen 
Widerspruchsmöglichkeit ist den von einer Persönlichkeitsver
letzung Betroffenen unter datenschutzrechtlichen Gesichts
punkten umso eher zumutbar, als nach dem angefochtenen 
Entscheid im Bereich von sensiblen Einrichtungen (insbeson
dere Schulen, Spitälern, Altersheimen, Frauenhäusern, Gerich
ten, Gefängnissen) nicht nur Gesichter und Kontrollschilder zu 
anonymisieren sind, sondern eine weitergehende Verwischung 
erfolgen muss, die zusätzliche individualisierende Merkmale 
wie Hautfarbe, Kleidung, Hilfsmittel von körperlich behinder
ten Personen etc. umfasst. Diese Verpflichtung kritisieren die 
Beschwerdeführerinnen zwar auch als zu weitgehend und in 
Bezug auf die Definition der «sensiblen Einrichtungen» als zu 
unbestimmt. Ihrer Kritik kann jedoch nicht gefolgt werden, da 
sich dem angefochtenen Entscheid mit hinreichender Klarheit 
entnehmen lässt, welche Bereiche und Gebäude zu den sensib
len Einrichtungen gehören, in deren Umgebung ein erhöhtes 
Interesse an lückenlosem Schutz vor Persönlichkeitsbeeinträch
tigungen besteht.

Soweit die Beschwerdeführerinnen behaupten, eine lü
ckenlose manuelle Anonymisierung sei mit einem unzumut
baren Aufwand verbunden, sodass die Fortführung von Street 
View in der Schweiz infrage gestellt sei, ergibt sich vor dem Hin
tergrund der auf dem Spiel stehenden Persönlichkeitsschutz
interessen, dass der zusätzliche Aufwand für die generelle vor
gängige Anonymisierung zumindest im Bereich sensibler 
Einrichtungen im Verhältnis zum Gesamtaufwand, den die Be
schwerdeführerinnen für die Bereitstellung von Street View auf 
sich nehmen, nicht als übermässig bezeichnet werden kann. 
Sollten sich bei der manuellen Verwischung einzelner Personen 
und Fahrzeuge vor gewissen sensiblen Einrichtung grössere 
Schwierigkeiten ergeben, so kann auch eine Totalverwischung 
eines Gebäudes mitsamt der sich in dessen Einzugsbereich be
findenden Personen, Fahrzeugen etc. Platz greifen, ohne dass 
damit der Informationsgehalt von Street View insgesamt ernst
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nem von jedermann ohne Weiteres frei einsehbaren Balkon in 
einem spezifischen sozialversicherungsrechtlichen Verfahren 
ohne Publikation der Aufnahmen im Internet betraf.

Die Publikation von Aufnahmen aus dem nicht frei ein
sehbaren Privatbereich ohne Einwilligung der Berechtigten be
wirkt ungerechtfertigte Persönlichkeitsverletzungen, die nicht 
hingenommen werden können. Dies ergibt sich insbesondere 
daraus, dass die Aufnahmen zurzeit von einer erhöhten Kame
raposition (ca. 2,80 m) aus aufgenommen werden. Die von den 
Beschwerdeführerinnen vorgebrachte Rechtfertigung, die im 
Vergleich zu durchschnittlichen Passanten erhöhte Kamerapo
sition entspreche dem, was Bewohner von Nachbargebäuden 
oder Bus und Trampassagiere etc. sehen könnten, überzeugt 
nicht, da die von einer erhöhten Kameraposition aufgenom
menen Standbilder etwa in Verbindung mit der ZoomFunk
tion einem grösseren Personenkreis einen viel präziseren Ein
blick in Privatbereiche erlauben als dies bei einer persönlichen 
Präsenz im nachbarlichen Umfeld der Regel entspricht. Es ist 
somit anzuordnen, dass Bilder, die Privatbereiche wie umfrie
dete Gärten, Höfe etc. zeigen, die dem Einblick eines gewöhn
lichen Passanten verschlossen bleiben, nicht in Street View ver
öffentlicht werden dürfen, und solche bereits vorhandenen 
Bilder aus Street View entfernt werden müssen oder eine Ein
willigung der betroffenen Personen einzuholen ist. Für die Ent
fernung der genannten, bereits aufgeschalteten Bilder können 
die Beschwerdeführerinnen eine Übergangsfrist von maximal 
drei Jahren beanspruchen, soweit Berechtigte nicht im Einzel
fall früher von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen  
(E. 10.6.3) und die unverzügliche Beseitigung der Persönlich
keitsverletzung verlangen.

Bei der Handhabung des von den Beschwerdeführerin
nen als zu unbestimmt gerügten Begriffs des gewöhnlichen 
Passanten erscheint im Hinblick auf die Aufschaltung neuer 
Aufnahmen eine Kamerahöhe von maximal 2 m als zulässig. 
Diese Höhenbeschränkung entspricht ungefähr der Augenhöhe 
eines Passanten auf dem Trottoir, wenn dem Umstand Rech
nung getragen wird, dass die Strassenebene, auf welcher die 
Fahrzeuge von Google verkehren, in der Regel etwas tiefer liegt. 
Damit kann ein Sichtschutz (wie Zäune oder Hecken) die ge
genüber Passanten beabsichtigte Schutzwirkung grundsätzlich 
auch gegenüber den Kameras von Google entfalten (vgl. tHo-
Mas drEiEr/indra spiEckEr gEnannt döHMann, a. a. O., S. 88 f.). Der 
von den Beschwerdeführerinnen zu Recht beklagten Schwierig
keit der Abgrenzung des Privatbereichs vom öffentlichen Raum 
kann dadurch Rechnung getragen werden, dass im Zweifels
fall eine Anonymisierung erfolgt, um Persönlichkeitsverletzun
gen möglichst weitgehend vorzubeugen.

Der EDÖB ist nach Art. 29 Abs. 1 DSG zuständig, die wei
tere Handhabung von Street View durch die Beschwerdeführe
rinnen und insbesondere die Praxis der Anonymisierung so
wie die Erfüllung der Auflagen zu beobachten. Soweit nötig 
kann er auch neue Empfehlungen abgeben, wenn er ungerecht
fertigte Persönlichkeitsverletzungen feststellen sollte und von 
den weiteren Möglichkeiten nach Art. 29 DSG Gebrauch ma
chen (s. auch E. 10.6.3 und 10.6.5 hiervor).

11.
Schliesslich ergibt sich in Bezug auf die Rechtsbegehren 5 

und 6 des EDÖB, dass die Vorinstanz diese zu Recht gutge

rokratisch gehandhabten Widerspruchsmöglichkeit hinrei
chend korrigiert werden kann (vgl. E. 10.6.3 hiervor).

Hingegen behaupten die Beschwerdeführerinnen zu Un
recht, sie würden im Vergleich zu anderen Unternehmen und 
Personen, die Abbildungen mit erkennbaren Personen oder 
Stadtrundgänge etc. im Internet veröffentlichen, rechtsun
gleich behandelt. Die von den Beschwerdeführerinnen genann
ten anderen Dienste sind im Unterschied zu Street View nicht 
darauf ausgerichtet, die städtischen Räume in der Schweiz 
flächen deckend zu erfassen und eine derart grosse Daten
menge im  Internet zu publizieren wie Google. Sie sind somit 
mit Street View nur beschränkt vergleichbar. Soweit sie ähnli
che Persönlichkeitsverletzungen bewirken wie Street View, sind 
sie öffentlich und privatrechtlich unter dem Gesichtspunkt 
des Persönlichkeitsschutzes gleich zu behandeln wie die Be
schwerdeführerinnen. Wie erwähnt ist dabei zu berücksichti
gen, dass eine Grosszahl von frei zugänglichen Abbildungen 
im Internet vorhanden ist, bei denen die Gefahr einer Persön
lichkeitsverletzung in Kauf genommen wird. Dies ist Ausdruck 
einer gesellschaftlichen Realität, die bei der datenschutzrecht
lichen Beurteilung von Street View berücksichtigt werden muss. 
Der Bundesrat hat im Übrigen die Bedrohungen für den Da
tenschutz durch die technologischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen der letzten Jahre erkannt und ist bestrebt, den 
Datenschutz zu stärken, ohne dadurch die Teilhabe von Be
völkerung, Wirtschaft und Gesellschaft an den neuen Kom
munikationstechnologien und die weitere technologische 
 Entwicklung zu gefährden (BBl 2012 348). Während der Bun
desrat den weiteren Handlungsbedarf auf den Ebenen des Ge
setzesvollzugs und der Gesetzesänderung prüft, sind im vor
liegenden Verfahren die verschiedenen Interessen möglichst 
umfassend zu berücksichtigen.

10.7 Unter Beachtung der genannten Gesichtspunkte er
scheint es nicht gerechtfertigt, die Beschwerdeführerinnen zu
sätzlich zur automatischen Anonymisierung vor der Aufschal
tung im Internet auf eine vollständige Unkenntlichmachung 
aller Gesichter und Fahrzeugkennzeichen in Street View zu ver
pflichten. Diese Forderung gemäss Ziff. 1 der Rechtsbegehren 
des EDÖB entspricht zwar als Zielsetzung dem Datenschutzge
setz, doch ergibt sich im Rahmen der Interessenabwägung, dass 
eine kleine Fehlerquote von ca. 1 % bei der automatischen An
onymisierung hingenommen werden kann, wenn die Beschwer
deführerinnen bei der Veröffentlichung von Abbildungen in 
Street View verschiedene Kriterien erfüllen.

Dazu gehört neben der in E. 10.6.3 hiervor genannten 
Widerspruchsmöglichkeit die Gewährleistung der Anonymität 
von Personen im Bereich von sensiblen Einrichtungen, insbe
sondere vor Frauenhäusern, Altersheimen, Gefängnissen, Schu
len, Gerichten und Spitälern im Sinne von Ziff. 2 der Klagebe
gehren und E. 10.6.4 hiervor.

Ausserdem haben die Beschwerdeführerinnen sicherzu
stellen, dass der Privatbereich der betroffenen Personen (um
friedete Höfe, Gärten, Balkone usw.) respektiert wird (Ziff. 3 der 
Klagebegehren und E. 11 des angefochtenen Entscheids). Da
bei geht es um Privatbereiche, die dem Einblick eines gewöhn
lichen Passanten verschlossen bleiben. Nichts anderes ergibt 
sich aus BGE 137 I 327, der allerdings im Unterschied zur vor
liegenden Sache eine gezielte Observation einer Person auf ei
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nebst den Gesichtern auch weitere individualisierende Merk
male wie Hautfarbe, Kleidung, Hilfsmittel von körperlich be
hinderten Personen etc. nicht mehr feststellbar sind (vgl. 
E. 10.6.4 hiervor).

14.3 Die Beschwerdeführerinnen stellen sicher, dass bei 
der Publikation von Abbildungen in Street View der Privatbe
reich (umfriedete Höfe, Gärten usw.) respektiert wird. Abbil
dungen von Privatbereichen, die von einer Kamerahöhe von 
über 2 m aufgenommen wurden und dem Einblick eines ge
wöhnlichen Passanten verschlossen bleiben, dürfen nicht in 
Street View veröffentlicht werden. Soweit die Einwilligung der 
Betroffenen fehlt, sind bereits publizierte Bilder von Privatbe
reichen, die von einem höheren Kamerastandort aus aufge
nommen wurden, aus Street View zu entfernen. Dazu können 
die Beschwerdeführerinnen eine Übergangsfrist von maximal 
drei Jahren beanspruchen, soweit Berechtigte nicht im Einzel
fall früher von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
(E. 10.6.3) und die unverzügliche Beseitigung der Persönlich
keitsverletzung verlangen.

Der Schwierigkeit der Abgrenzung des Privatbereichs vom 
öffentlichen Raum kann dadurch Rechnung getragen werden, 
dass im Zweifelfall eine Anonymisierung erfolgt, um Persön
lichkeitsverletzungen möglichst weitgehend vorzubeugen (vgl. 
E. 10.7 hiervor).

14.4 Die Beschwerdeführerinnen nehmen auf Anzeige 
von Betroffenen hin manuell hinreichende Anonymisierungen 
in Street View vor, welche die Anonymisierungssoftware nicht 
automatisch ausführte, und sie machen diese Widerspruchs
möglichkeiten in geeigneter Form bekannt (E. 10.6.3). Dazu ge
hört im Wesentlichen, dass den Benutzern in Street View ein 
gut sichtbarer Link – etwa mit dem klaren Hinweis «Anonymi
sierung verlangen» – angeboten wird, mit welchem die hinrei
chende Anonymisierung unzulässiger Inhalte in Street View 
veranlasst werden kann. Die Beschwerdeführerinnen müssen 
berechtigte Anonymisierungswünsche rasch und für die Be
nutzer kostenlos umsetzen, ohne dass diese ein Interesse an der 
Anonymisierung nachweisen müssten. Für Personen, die ihren 
Widerspruch schriftlich erheben wollen, müssen sie für Bean
standungen eine Postadresse in der Schweiz angeben. Diese Wi
derspruchsmöglichkeiten sind in regelmässigen Abständen 
(mindestens alle drei Jahre) in weit verbreiteten und lokalen 
Medienerzeugnissen, insbesondere auch in der Presse, öffent
lich bekannt zu machen. Wenn neue Aufnahmefahrten durch
geführt werden und wenn neue Aufnahmen in Street View auf
geschaltet werden, ist dies ebenfalls in den Medien bekannt zu 
machen und dabei deutlich auf die Widerspruchsmöglichkeit 
hinzuweisen.

15.
Die Beschwerde ist somit im Sinne der Erwägungen teil

weise gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist in Bezug 
auf die Rechtsbegehren 1–3 des Klägers insoweit aufzuheben, 
als darin den Beschwerdeführerinnen Pflichten auferlegt wer
den, die über die im vorliegenden Urteil genannten Pflichten 
hinausgehen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, so
weit darauf einzutreten ist.»

heissen hat. Die Beschwerdeführerinnen bemängeln, dass die 
Vorinstanz betreffend die Information über geplante Aufnah
meorte und die Aufschaltung neuer Bilder entschied, dass ein 
Hinweis auf der Startseite von Google Maps nicht genüge, son
dern darüber hinaus auch in lokalen Presseerzeugnissen dar
über zu orientieren sei. Mit der Pflicht zur Orientierung in lo
kalen Presseerzeugnissen sei die Vorinstanz über die Anträge 
des EDÖB hinaus gegangen, da dieser nur beantragt habe, dass 
über die Aufnahmen und Aufschaltungen zu informieren sei, 
ohne ein bestimmtes Medium vorzuschreiben. Dem kann 
 insoweit nicht beigepflichtet werden, als der EDÖB bereits in 
seiner Replik an die Vorinstanz die Rechtsbegehren 5 und 6 
 dahin präzisierte, dass die Beschwerdeführerinnen über bevor
stehende Aufnahmen und Aufschaltungen nicht nur auf ihrer 
Homepage, sondern auch in sprachregionalen und lokalen 
Presseerzeugnissen informieren müssten. Die Kritik der Be
schwerdeführerinnen, die Vorinstanz sei über die Begehren des 
EDÖB hinausgegangen, ist somit haltlos.

Die Gutheissung der präzisierten Rechtsbegehren 5 und 
6 ist sachlich gerechtfertigt. Die Vorinstanz hat damit berück
sichtigt, dass es betroffene Personen gibt, die das Internet nicht 
nutzen, und dass selbst für den grösseren Teil der Bevölkerung, 
der das Internet regelmässig nutzen dürfte, eine ständige Kon
sultation von Google Maps – nur um auf allfällige Aufnahme
gebiete aufmerksam zu werden –, nicht zumutbar ist. Gleiches 
gilt in Bezug auf Aufschaltungen von Aufnahmen im Internet. 
Die Bekanntgabe in den lokalen Medien ermöglicht den poten
ziell Betroffenen, sich über die aktuell aufzunehmenden Ge
biete zu informieren und sich danach zu richten, indem etwa 
bestimmte Gegenden während der möglichen Aufnahmedauer 
gemieden werden. Dies dient der vorsorglichen Vermeidung von 
Konflikten zwischen Betroffenen und Google. Es bestehen keine 
Hinweise, dass die verlangte breitere Information, die im Üb
rigen nicht nur über die Presse sondern etwa auch über Radio 
und Fernsehen erfolgen kann, den Beschwerdeführerinnen 
nicht zumutbar wäre.

12. (…) 

13. (…) 

14.
Zusammenfassend ergibt sich in Bezug auf Ziff. 1 der 

Rechtsbegehren des EDÖB, dass eine kleine Fehlerquote 
(ca. 1 %) bei der automatischen Anonymisierung hingenom
men werden kann, wenn die Beschwerdeführerinnen die fol
genden Kriterien erfüllen:

14.1 Die Beschwerdeführerinnen sind verpflichtet, mit al
len zur Verfügung stehenden technischen Mitteln eine vollstän
dige Anonymisierung anzustreben und die automatische An
onymisierung laufend dem Stand der Technik anzupassen.

14.2 Im Bereich von sensiblen Einrichtungen, insbeson
dere vor Frauenhäusern, Altersheimen, Gefängnissen, Schulen, 
Gerichten und Spitälern ist bei der Publikation von Abbildun
gen in Street View die vollständige, vor der Aufschaltung im 
Internet vorzunehmende Anonymisierung von Personen im 
Sinne von Ziff. 2 der Klagebegehren zu gewährleisten, damit 
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4. Le parallèle établi non sans raison entre la LPD, plus par
ticulièrement dans le cadre de l’interprétation des art. 4 et 12 
LPD, et le droit à l’image rattaché à l’art. 28 CC présente éga
lement de l’intérêt. Le Tribunal fédéral rappelle que la simple 
prise de vue peut d’ores et déjà constituer une atteinte à la 
personnalité au sens de l’art. 28 CC (cons. 8.3). J’irai même 
plus loin; une telle prise de vue constitue une atteinte à par
tir du moment où la personne photographiée est, à un titre ou 
à un autre, reconnaissable, sauf à satisfaire les critères visés 
par l’art. 28 al. 2 CC. En ce sens, la conception plutôt relative 
des droits de la personnalité consacrée par l’ATF 136 III 410, 
selon laquelle les personnes représentées de manière ac
cessoire sur une photographie et sans leur consentement ne 
feraient l’objet d’aucune atteinte, ne résiste pas à mon sens à 
l’examen. Si l’on peut admettre que la question du préjudice, 
et donc de la portée des dommagesintérêts, peut être res
treinte, il y a bien atteinte au regard de l’art. 28 al. 1er CC. On 
peut dès lors se réjouir que le Tribunal fédéral est ici écarté 
l’application de cette jurisprudence pour consacrer l’atteinte 
à la personnalité. De cette violation du droit à l’image résulte 
donc ipso jure une violation du principe de licéité au sens de 
l’art. 4 al. 1er LPD (cons. 8.3). La remarque n’est pas à oublier, 
et le conseil se souviendra désormais d’agir tant sous l’angle 
de l’art. 28 CC que de la LPD lorsque le droit à l’image de son 
client est atteint.
5. L’application du principe de proportionnalité, ancré à 
l’art. 4 al. 2 LPD, est examiné par le Tribunal fédéral en pa
rallèle à la question de savoir si la pesée des intérêts au sens 
de l’art. 13 LPD penche en faveur de Google. On retiendra 
que de simples intérêts économiques privés, fussentils ceux 
de l’entité suspectée d’atteinte à la protection des données 
ou de tiers utilisateurs de la technologie proposée, ne sau
raient l’emporter dans la balance face aux atteintes aux droits 
de la personnalité qui en résultent (cons. 10.4). De là à en dé
duire que la technologie ne saurait être utilisée, il n’y avait 
qu’un pas, que n’a toutefois fort heureusement pas franchi le 
Tribunal fédéral, reconnaissant que les utilisations malinten
tionnées de quelques usagers éventuels ne sauraient re
mettre en cause l’intérêt du système mise en place par Google 
dans son ensemble (consid. 10.6.1). Tout en reconnaissant 
que la technologie de floutage mise en place par Google n’est 
pas exempte d’erreurs (consid. 10.6.1), et qu’une seule erreur 
n’en constituerait pas moins une atteinte à la personnalité ne 
bénéficiant d’aucun motif justificatif au sens de l’art. 13 LPD 
(consid. 10.6.3), le Tribunal fédéral considère néanmoins que 
l’on peut attendre des quelques utilisateurs concernés qu’ils 
sollicitent l’intervention de Google au moyen d’un système 
de dénonciation mis en place sur le site (cons. 10.6.3 et 10.6.6).
6. On peut déduire plusieurs points des remarques qui pré
cèdent:
– Tout d’abord, le fait que l’on ne saurait attendre d’un pres
tataire de services mettant à la disposition du large public 
une technologie susceptible d’engendrer des atteintes à la 
personnalité une obligation de résultat visant à écarter 
quelque atteinte que ce soit, exigence qui risquerait de 
condamner l’utilisation d’une technologie largement utilisée 
par le public et dont l’intérêt a dès lors fait ses preuves. Le 
prestataire en question n’a qu’une obligation de moyen, dont 
le respect s’apprécie au regard de la diligence que l’on peut 
raisonnablement attendre de sa part (d’autant plus élevée 
qu’il s’agit là de droits de la personnalité). Ainsi peuton lire 
(cons. 10.6.5): «Trotz des Verzichts auf eine umfassende vor
gängige manuelle Anonymisierung sind die Beschwerde
führerinnen verpflichtet, mit allen zur Verfügugn stehenden 

Annotations 1. Ainsi donc s’achève la saga Google Street 
View. Entamée le 11 septembre 2009 avec l’émission par le 
préposé fédéral à la protection des données d’une recom
mandation en application de l’art. 29 al. 3 LPD, on se souvien
dra que, faute d’avoir été suivie par la société de Moutain 
View et sa filiale helvétique, l’affaire avait été portée le 11 no
vembre 2009 par le préposé devant le Tribunal administra
tif, conformément à l’art. 29 al. 4 LPD. Rendu le 30 mars 2011 
(A7040/2009) et faisant très largement droit aux conclusions 
prises par la Commission pour cinq de ses six chefs de 
conclusions, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral avait 
entraîné le 30 mai 2011 le dépôt par la société californienne 
et sa filiale zurichoise d’un recours en matière de droit pu
blic au sens des art. 82 et suivants LTF. Au final, le Tribunal 
fédéral aura donc partiellement admis le recours, non pas 
tellement quant au principe, l’atteinte à la protection des don
nées étant largement confirmée, mais bien plutôt quant aux 
modalités de mise en œuvre des recommandations émises 
par le préposé, qui se trouvent ici nuancées. La face est ainsi 
sauve pour chacune des parties, Google ayant ainsi fait sa
voir par l’intermédiaire de son conseil interne Me Daniel 
Schönberger que «We are pleased that the Swiss Federal 
Court upheld the essential point of our appeal, recognising 
the existence of solid tools for control and protection of pri
vacy such as the automatic blurring of faces and license 
plates», tandis que le préposé Hanspeter Tühr considérait de 
son côté être «extremely satisfied with the decision which, 
by clarifying a number of key points, has strengthened data 
protection in Switzerland» (propos retranscrits sur le site 
http://www.swissinfo.ch, dans son édition du 8 juin 2012). Le 
Tribunal fédéral aura ainsi su contenter tout le monde et, plus 
sérieusement, aura su sauvegarder les droits à la vie privée 
des citoyens tout en évitant de remettre en cause le dévelop
pement de nouvelles technologies en un précédent qui au
rait pu être lourd de conséquences fâcheuses.
2. Mais que penser d’un point de vue juridique de cet arrêt 
et, plus largement, de ses implications pour la vie des entre
prises et l’exploitation de données? Disons d’emblée que l’ar
rêt convainc très largement et que sa motivation, étayée, peut 
être saluée. Certains points méritent cependant de retenir 
plus particulièrement l’attention, parmi lesquels je retien
drai:
3. Au niveau du droit applicable tout d’abord, il est courant 
pour le conseil désormais régulièrement confronté à une ex
ternalisation croissante des ressources informatiques des en
treprises dans ce qui est communément appelé le «cloud 
computing» de demeurer songeur quant à la détermination 
du droit applicable. Le Tribunal Fédéral apporte ici une 
 réponse bienvenue, en considérant que la LPD trouve appli
cation dès l’instant où il existe un rapport de proximité étroit 
avec la Suisse, lequel peut notamment trouver sa source 
dans la violation de la sphère privée au sens de l’art. 13 Cst. 
(cons. 3.2). Quand bien même les données collectées 
étaient ici transférées en Belgique en vue d’y être traitées, 
le Tribunal fédéral a considéré sans surprise qu’un tel rap
port de proximité existait bien avec la Suisse, dans la mesure 
où les individus, rues et endroits se situent en Suisse, pays 
d’où les données sont rendues accessibles à tout un chacun 
(cons. 3.3). On peut en déduire qu’à partir du moment où les 
données concernées peuvent être rattachées à une «donnée 
présentant un rattachement reconnaissable avec la Suisse», 
le droit suisse de la protection des données trouvera appli
cation.
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même résultat que le ferait une action en cessation de trouble. 
Seul point d’interrogation, fautil désormais en déduire que 
le régime d’allègement de la responsabilité consacré pour 
les prestataires de services peut être étendu aux prestataires 
de contenus lorsque ce contenu est généré automatiquement? 
Tel semble en tous les cas la solution à laquelle me conduit 
la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral. Si la mise en place 
d’un système de dénonciation et de radiation volontaire est 
assurément une condition nécessaire, elle pourrait égale
ment bien être suffisante. Fautil s’en réjouir ou non? Difficile 
de le dire à ce stade; sans doute la question estelle affaire 
d’appréciation de cas en cas. Affaire à suivre.
8. La Grèce demeure donc à ce jour, à ma connaissance du 
moins, le seul pays à avoir purement et simplement interdit 
la mise en place de Google Street View, les autres pays l’ayant 
admis quant au principe, avec des restrictions plus ou moins 
sévères quant aux modalités de mise en œuvre. Que l’on ne 
s’y trompe pas, si le recours au Tribunal fédéral a été partiel
lement admis et que, à mon sens du moins, les droits des uti
lisateurs sont suffisamment sauvegardés avec les mesures 
envisagées, le véritable gagnant est bien la société califor
nienne, qui n’aura pas à encourir de frais supplémentaires, 
et potentiellement considérables, pour garantir un floutage 
à 100 % qui aurait pu condamner la mise en place du système 
en Suisse. La balle est dans le camp des utilisateurs, et l’on 
ne peut que s’en réjouir.
9. A l’heure où la situation se clarifie ainsi en Suisse, d’autres 
conséquences résultant de la mise en place du système pour
raient toutefois déboucher sur de nouvelles actions à l’en
contre de Google, comme il en va d’ores et déjà à l’étranger. 
Ainsi la collecte de données résultant de l’utilisation des 
 réseaux WiFi par les utilisateurs lors du passage des véhi
cules de Google atelle d’ores et déjà conduit au prononcé 
le 13 avril 2012 d’une amende de USD 25 000 par la Fede
ral Communications Commission dans un rapport où l’exas
pération de l’autorité précitée se fait sentir (voir http:// 
transition.fcc.gov/DA12592A1.pdf). S’en sont suivis des 
développements de ce côtéci de l’Atlantique, puisque The 
Information Commissioner’s Office a ouvert une enquête au 
RoyaumeUni au mois de juin de cette année (http://www.
bbc.co.uk/news/technology18415856), tout comme l’avait 
fait en 2010 le parquet de Hambourg. A quand un volet hel
vétique qui n’est pas à exclure? Nul ne le sait, mais c’est là 
une autre histoire.

Prof. Philippe Gilliéron, Lausanne

technischen Mitteln eine vollständige Anonymisierung 
laufend dem Stand der Technick anzupassen.» Parmi ces obli
gations figure, outre une méthode propre à éviter automati
quement autant d’atteintes que possibles (floutage comme 
en l’espèce, filtrage comme en matière de droits d’auteur, 
etc.), celle de permettre aux utilisateurs d’aviser le presta
taire de toute atteinte qui serait portée à leur connaissance 
(cons. 10.6.3 et 10.6.6). Ainsi, le système mis en place se rap
prochetil fortement de celui existant en droit d’auteur amé
ricain, où le § 512(c) DMCA exige la mise en place d’une pro
cédure d’avis et de radiation volontaire (notice and takedown 
procedure) comparable à celle admise ici par le Tribunal fé
déral.
– De ce premier constat s’ensuit un second qu’il ne faut pas 
sousestimer. Le système ainsi validé par le Tribunal fédé
ral revient en réalité à admettre en quelque sorte qu’il n’y a 
d’atteinte à la personnalité, et donc faute de Google, que pour 
autant que cette société une fois avisée n’ait pas réagi de ma
nière diligente en floutant manuellement, voire en retirant la 
prise de vue incriminée. Une telle solution revient à consa
crer celle prévalant en droit communautaire pour l’héber
geur, telle qu’ancrée à l’art. 14 de la Directive 2000/31 sur le 
commerce électronique, avec une différence toutefois no
table. En l’espèce, Google n’est en effet nullement un pres
tataire de services qui hébergerait le contenu d’un tiers, mais 
bien un éditeur de contenu, de prime abord donc respon
sable du contenu diffusé, qui bénéfice néanmoins d’un ré
gime allégé de responsabilité en dépit de cette qualité d’édi
teur.
– Enfin, cette solution revient en réalité à entraîner un ren
versement de la solution légale ancrée à l’art. 28 CC, et à pas
ser d’un système «opt in» consacré par la loi à un système 
«opt out» désormais consacré – contra legem seraisje tenté 
d’ajouter – par le Tribunal fédéral. Alors que l’atteinte à la 
personnalité est censée être présumée au regard de l’art. 28 
CC en l’absence de consentement de la personne intéressée, 
elle ne devient soudain effective que si la personne en ques
tion, constatant une telle atteinte, a pris la peine d’aviser 
Google de la situation et que cette société n’a pas réagi.
7. La portée de ces remarques critiques ne doit toutefois pas 
être surestimée. En réalité, la mise en place de procédures 
d’avis et de radiation volontaires, qui font actuellement l’ob
jet d’une procédure de consultation de la part de la Commis
sion européenne (voir: http://ec.europa.eu/internal_market/ 
ecommerce/noticeandaction/index_en.htm), a fait ses 
preuves et répond à un réel besoin. Dans un marché de 
masse, on peut en effet douter que le maintien d’un système 
«opt in» soit réaliste, sauf à condamner l’ensemble du sys
tème et le développement des innovations, ce qui serait à 
l’évidence absurde et contraire à la logique même du sys
tème. Le passage à un système «opt out» laissant le soin à ce
lui qui est le plus à même de s’assurer de la licéité de l’infor
mation transmise, soit le détenteur des droits, apparaît à mon 
sens comme un compromis équitable. La mise en place de 
ce système revient au surplus en réalité à consacrer dans les 
faits la solution légale. Rappelons en effet qu’en l’absence de 
faute commise par le prestataire, seule une action en cessa
tion de trouble est ouverte. Or, si l’on admet comme semble 
désormais le faire le Tribunal fédéral que la mise en place 
d’un tel système largement automatisé ne saurait être consi
dérée en soi comme une faute en dépit de la réalisation avé
rée de certaines atteintes à la personnalité en résultant, force 
est alors d’en déduire que la réaction diligente du prestataire 
aboutit en pratique par le retrait du contenu incriminé au 

medialex_03_2012_(133_145).indd   145 27.08.12   12:03


		2012-08-27T12:05:59+0200
	Preflight Ticket Signature




